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GEBÄUDE FÜR ERHOLUNGS-, BEHERBERGUNGS- UND VEREIN€INS-

ZWECKE.

2. Abfehnitt.

Oeffentliche Vergnügungs—Locale und Fefthallen. 1.

Das Verlangen nach Erholung und Genüffen, welche Geift und Sinn an anregen, 53

ill dem Menfchen angeboren. Die beiden Richtungen [einer Culturthätigkeikeit, die bemerkun'g„_

ideellen und materiellen Ziele des Lebens, kommen mehr oder weniger vereereint in

einer Anzahl von Bauwerken, u. a. auch in den öffentlichen Vergnügungs—Ls-Localen

und Fellhallen zum Ausdruck.

I. Kapitel.

Mufik-, Schau- und Bühnenfpiel-Hallen;

Tanz-Locale.

Von HEINRICH WAGNER.

a) Charakteriftik.

Die öffentlichen Vergnügungs-Locale find in ihrer Mehrzahl Mufik- und 1Cl Spiel- . r481

Hallen. Sie dienen, wie der Name bekundet, vorzugsweife zur Abhaltunung von Ahgemems'
Mufikaufführungen, Singfpielen und declamatorifchen Vorträgen; fie find ZL zugleich

die Schauhallen oder Schaubühnen für theatralifche, pantomimifche, plaltifclfehe und

akrobatifche Vorf‘cellungen, meilt auch die Orte für Tanz und fonftige Luftbar‘arkeiten.

Und wenn dabei auch ein höheres Intereffe für Kunft und Wilfenfchaft niclicht ob—

waltet, fo find fie doch als Heimf’cätten für volksthümliche Beluf’tigung nicht xt minder

wichtig, als die verwandten Zwecken dienenden, aber einen höheren Rang 6 einneh—

menden Concert-Häufer, Saalbauten, Theater etc.
Mufik, Spiel und Tanz find feit uralten Zeiten die Hauptvergnügungegen des .“9'.

Volkes. Es ift bekannt, welcher Werth im claffifchen Alterthum auf die Anei1eignung “mm

und Ausübung diefer Fertigkeiten und Künfte gelegt wurde. Keine bededeutende

griechifche oder römifche Stadt kann ohne die zur Abhaltung und zur Schahau von

Felt- und Kampffpielen, mufikalifchen \Nettf’creiten u. dergl. dienenden Bauauwerke.

welche in ihrer monumentalen Grofsartigkeit unerreicht da flehen, gedacht “werden.

Eben fo wenig durften die zur Erlangung der geiftigen und körperlichen Austsbildung

beitimmten Uebungsplätze, in den Thermen, in Gymnafion und Palaiftra fehzhlen.

Auch im Mittelalter war man dem Frohfinn und der Gefelligkeit nicht v weniger

geneigt, als jetzt. Fette und Lufibarkeiten fanden in Ermangelung anderer r öffent-
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lichen Orte im Stadthaus, ferner in den Häufern, welche Eigenthum reicher Ge-
noffenfchaften waren, ftatt. Letztere kommen, weil nicht der Oeffentlichkeit er-
fchloffen, hier nicht in Betracht; wohl aber ift dies beim Rathhaus der Fall, das
zugleich Felthalle und Saalbau war. Auch der in Art. 12 (S. II) charakterifirte
Rathskeller zu Lübeck konnte der Luftbarkeit nur förderlich fein.

Im Lübecker Rathskeller ““) pflegten die Freuden des Weines durch Mufik erhöht zu werden, welche
des Raths Spielleute unter der Leitung des Spielgreven aufführten. Sie wurden auch bei Proceffionen, die
über die Strafse zogen, gebraucht. Fiir folche Mufikaufführungen waren mehrere Abende im Jahre, welche
die Spieltage hiefsen, befiimmt; fie waren aber auch zu anderer Zeit zu haben. Fremde umherziehende

Mufikanten durften gleichfalls ihre Kunfl: im Rathskeller ausüben. Das lautelte Leben aber war an den
3 Faf'tnachtstagen. Die fiimmtlichen Mitglieder der Junker-Compagnie und anderer vornehmen Gefellfchaften
zogen in feierlicher Proceffion, paarweife gehend, mit brennenden Fackeln und unter dem Vortritt ihrer
Mufik aus ihren Verfammlungshäufern in das Rathhaus und hielten in den Räumen deffelben einen Um—
gang, ehe fie fich im Keller, die einen in der »Rofe« (fiehe Art. 12, S. II), die anderen in der »Linde«
niederliefsen. Auch gefehloffene Gefellfchaften und Hochzeiten pflegten im Keller gefeiert zu werden.

Im »Grünbaum« des Würzburger Rathskellers 102) wurden einft alljährlich zur Feier des St. Kilians-
Tages Tanzbeluftigungen abgehalten, welche mehrere Tage andauerten und denen auch die Hofjunker bei-
wohnten. Das Domkapitel bewilligte zu diefem Volksfefte »2 Eimer Wein oder 8 Gulden«, auch fonltige
Forderungen. Adel, Klerus und Bürgerfchaft erfchienen in gröfstem Putze.

In Halle wurde 1578—81 in Verbindung mit dem Rathhaus ein \Nag- und Hochzeitshaus für Innungen
und Bürgerfchaft erbaut 103).

Die Erbauung des Hochzeitshaufes in Hameln“”), auch das »Neue Gebäude« genannt, fällt in die
Wende des erfien Jahrzehnts vom XVI. Jahrhundert. Eine in der Mitte der nördlichen Langfeite
angebrachte mächtige fleinerne Treppe führte zu dem am Oitende gelegenen grofsen Hochzeitsfaal, der
mit Glasrnalereien gefchmückt, mit einem Erkerausbau an der Ecke verfehen und wahrfcheinlich von der
Höhe der beiden oberen Gefchoffe war. Die letzte Hochzeit wurde dort im Jahre 1721 gefeiert ; nach (liefer
Zeit wurde der Saal zu Wohnräumen ausgebaut.

Gegen die Mitte des XVI. Jahrhundertes kamen an den Höfen die Lufthäufer
in Gebrauch, welche zwar, gleich anderen Saalbauten diefer Zeit, von einfacher
Grundrifsbildung waren und im Erdgefchofs nur Hallen mit einigen Vorräumen, im
Hauptgefchofs einen einzigen Saal zu enthalten pflegten; fie gehören aber ihrer
Bedeutung nach zu den hervorragendften, mit prächtigen Gärten umgebenen An-
lagen diefer Art und werden defshalb im nächf’ten Kapitel befchrieben werden.

Bis zu Anfang diefes Jahrhundertes waren die focialen Verhältniffe nicht in fo
einfchneidender Weife zum Durchbruch gekommen, dafs bemerkenswerthes Neue
an Bauten gefchaffen werden muffte.

Seitdem find nach und nach in den grofsen Metropolen Paläfte entltanden‚ in
denen die öffentliche Luftbarkeit alltäglich ihre Fette feiert. Die Freuden des
Carnevals, an denen in Italien, in Frankreich und am Rhein einft Jedermann theil-
nahm, haben von ihrer Anziehungskraft im Laufe der Zeit in demfelben Maße ein-
gebüfst, als die Genüffe von Mufik, Spiel und Tanz allgemeiner und leichter zu-
gänglich wurden. In früheren Zeiten, als man diefe Unterhaltungen nur gelegentlich
veranltaltete, genügten hierzu aufser den genannten öffentlichen Orten die Säle der
Galthöfe und Theater-Gebäude. Später entwickelten fich allmählich aus primitiven
Bauten die Redenten-I-Iäufer, Concert—Häufer und Mufik-Hallen, welche zugleich für
alle möglichen Vorftellungen, ferner für Bankete und foni’tige Feltlichkeiten benutzt
wurden. Sie zeigten, trotz des immer fich Pteigernden Reichthumes ihrer Ausbil-
  

101) Vergl. Zeitfchr. d. Ver. f. Lübeckifche Gefchichte und Alterthurnskunde. Bd. 2, 1867, S. 95.

109) HEFFNER, C. Würzburg und feine Umgebung, Würzburg 1852. (2. Ausg. 1871.)

103) ORTWEIN, A. Deutfche Renaill'ance. Leipzig. Bd. 5, Abth. 8.

10") Ebendaf. Bd. 2, Abth. 12.
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dung, noch den knappen Zufchnitt der Vorzeit, insbefondere in der Bemeffuffung der

Vor- rund Nebenräume.
Dies if’c indefs anders und viel ergötzlicher geworden, wie die nachfolgxlgenden

Beifpiele zeigen werden, In den meiften der neueren Vergnügungs-Locale fe finden,

wie erwähnt, die verfchiedenartigf’cen Beluftigungen fiatt; in einzelnen wirvird nur

eine diefer Freuden vorzugsweife gepflegt.
Aufser den zur Ausübung der Mufik dienenden Sälen find hauptfächliclich die

Schaubühnen für gauklerifche Kunf’cfiücke und volksthümliche Vorfiellungenen aller

Art, ferner manche Tages- und Sommer—Theater, die Concert-Locale im } Freien,

endlich die Ballhäufer und Tanzbeluitigungsorte zu betrachten, die für fich 11 allein

oder als Beftandtheile gröfserer Bauten und Gärten vorzukommen pflegen.
In fait allen diefen Vergnügungs-Localen findet man, zuweilen felbf’t w'ewährend

der Mufikaufführungen, fo wie der theatralifchen oder anderen Vorftellungegen und

Luftbarkeiten paffende Naturalverpfiegung. Es if‘c daher die Grenze zwifchentn ihnen

und denjenigen Saal- und Gartenwirthfchaften (fiehe Art. I4 bis 18, S. 12 hi bis 15),

in welchen den Gäften aufser der Bewirthung zugleich mufikalifche Producuctionen
und fonftige Unterhaltung geboten werden, etwas fchwer zu ziehen und nur d‘ danach

zu beftimmen, auf welche Art des Genuffes das-Hauptgewicht gelegt wird.

b) Anlage und Einrichtung.

Aus diefen Darlegungen geht hervor, dafs in geiftiger Beziehung keinine fehr

hohen Anfprüche an die Leiftungen diefer Vergnügungs-Locale zu fiellen find. Nichts

defto weniger find die neueren Gebäude-Anlagen diefer Art mit grofsem Glamnz und

Aufwand an Form und Farbe, zugleich auch mit allen Einrichtungen, welclche die

Zwecke des Bauwerkes und die Anforderungen des Maffenverkehres beanfpr)ruchen,

verfehen.
Das Vergnügungs—Local wird vor Allem durch das Vorhandenfein eines g grofsen,

für volksthürnliche Aufführungen und Feftlichkeiten aller Art geeigneten RRaumes

charakterifirt. Es ift dies die Mufik— oder Singfpiel-I—Ialle, der Saal für Taranz und

Lufibarkeit, wegen deffen der ganze Bau ins Dafein gerufen wurde undi feinen

Namen empfangen hat. Hieran fchliefsen fich einestheils die nöthigen ] Räume
für Künftler und Mitwirkende bei Aufführungen, als Orcheiter und Bühnerenraum,

Probe- und Wartezimmer, Toilette- und Ablegezimmer für Herren und Dammen, zu—

weilen auch Ankleidezimmer für diefelben mit eigenen Eingängen, Treppe>en und

Vorräumen; anderentheils dürfen die reichlich bemeffenen Vor- und Nebenenräume

für Zufchauer und Zuhörer, beftehend aus einem Vorfaal, zuweilen aus Nebmenfälen,

Foyers oder Zimmern, ferner aus einem Veftibule mit Caffen- und Schalteterraum,

aus Garderoben und Aborten für Herren und Damen nicht fehlen. 50 waveit die

Bewirthung in befonderen Gafträumen ftattfindet, find folche nach Bedarf beizuzufügen;

daffelbe gilt für Küche und Keller, überhaupt für alle zu Hauswirthfchafts-, ‘, Wohn-

und Verwaltungszwecken nöthigen Gelaffe.

Dies ift das vollftändige Programm eines Winter-Locals; es pafft abeoer auch

auf eine Anzahl gröfserer, zu dauernder Benutzung errichteten Sommer-Locale e für die

oben befagten Zwecke.

Die Grundrifsanordnung wird, wie immer, von den örtlichen Umftändcien und

wefentlic'h davon bedingt, ob das Gebäude Völlig im Freien fteht und ein fefelbf’cän-

diges Object für fich bildet, oder ob es Beftandtheil eines anderen if’c und a auf be-
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